
 

 

Kostenlose Bürgertests für bestimmte Personengruppen 

Anspruch auf kostenlose Tests haben: 

• Kinder unter 5 Jahren, also bis zu ihrem fünften Geburtstag, 

• Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, unter anderem 

Schwangere im ersten Trimester, 

• Personen, die zum Zeitpunkt der Testung an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen 

gegen das Coronavirus teilnehmen, 

• Personen, bei denen ein Test zur Beendigung der Quarantäne erforderlich ist („Freitesten“), 

• Besucher und Behandelte oder Bewohner in stationären bzw. ambulaten Pflege- und 

Krankeneinrichtungen, 

• Leistungsberechtigte, die im Rahmen eines Persönlichen Budgets nach dem § 29 SGB IX 

Personen beschäftigen, sowie Personen, die bei Leistungsberechtigten im Rahmen eines 

Persönlichen Budgets beschäftigt sind, 

• Pflegende Angehörige, 

• Haushaltsangehörige von nachweislich Infizierten. 

Mitarbeiter von Pflegeheimen und Krankenhäusern machen ihre Tests weiterhin in den Einrichtungen. 

Siehe hierzu: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/nationale-teststrategie/coronavirus-

testverordnung.html 

  

Bürgertests mit 3 Euro Selbstbeteiligung 

Einen Bürgertest gegen 3 Euro Eigenbeteiligung erhalten 

• vor Risikoexposition: Das gilt zum Beispiel vor Besuchen von Innenraumveranstaltungen, 

Konzerten, Theaterbesuchen etc., 

• für den Fall, dass die Corona-Warn-App eine rote Kachel zeigt. 

Symptomatische Patientinnen und Patienten sollten zum Arzt gehen und sich dort testen lassen. 

 

Wie weise ich nach, dass ich Anspruch auf einen kostenlosen 

Bürgertest habe? 



Wer eine kostenlose Testung in Anspruch nehmen möchte, muss sich gegenüber der testenden Stelle 

ausweisen und einen Nachweis erbringen: Bei Kleinkindern ist das die Geburtsurkunde oder der 

Kinderreisepass, bei Schwangeren der Mutterpass.  

Wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, muss ein ärztliches Zeugnis im Original 

über die medizinische Kontraindikation vorlegen. 

Bei Besuchen in Pflegeheimen oder Krankenhäusern kann ein kostenloser Test vor Ort gemacht werden 

oder der Besuch wird der Teststelle gegenüber glaubhaft gemacht. Insoweit kann das nach Bestätigung 

durch das Pflegeheim zur Vorlage bei der Teststelle genutzt werden. 

 

Wann muss ich eine Eigenbeteiligung von 3 Euro bezahlen?  

• Personen, die am Tag der Testung eine Veranstaltung in Innenräumen besuchen wollen 

• Personen, die am Tag der Testung Kontakt zu Personen haben werden, die ein hohes Risiko 

haben, schwer an Covid-19 zu erkranken (Das sind Menschen ab 60 Jahren, Menschen mit 

Behinderung, Menschen mit Vorerkrankungen) 

• Personen, die durch die Corona-Warn-App einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko erhalten haben 

(„rote Kachel“). 

•  

Muss ich einen Nachweis bringen, damit ich den 3-Euro-

Bürgertest bekomme?  

Ja. Auch für Bürgertests mit Eigenbeteiligung ist es notwendig, den Anspruch nachweisen zu können. 

Das geht z. B. mit der Eintrittskarte für eine Veranstaltung, dem Vorzeigen der Corona-Warn-App oder 

bei Kontakten mit Risikopatienten einer Selbstauskunft, die auf einem Formblatt bzw. im Rahmen eines 

digitalen Registrierungsvorgangs festgehalten wird. 

 

Ich möchte sicher gehen, dass ich kein Corona habe. Kann ich 

mich auch weiterhin ohne Grund testen lassen?  

Anlasslose Tests können dazu beigetragen, dass Labore überlastet werden und die Statistik verfälscht 

wird. Daher wird von anlasslosen Tests abgeraten. Wenn Sie keinen der oben genannten Gründe für 

einen kostenlosen oder 3 Euro-Bürgertest haben (Angehörige, Risikokontakte etc.) und dennoch 

getestet werden wollen, ist das im Testzentrum weiterhin möglich, muss aber selbst bezahlt werden. 

Sofern es das Testzentrum anbietet. 

 



Ich habe Symptome, ist der Test für mich kostenlos? Und wo 

soll ich hingehen?  

Symptomatische Patientinnen und Patienten sollten zum Arzt gehen. Sie werden künftig durch die 

Hausärzte oder Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) getestet. Die Abrechnung 

erfolgt über die Krankenkassenkarte. 

 

Welche Personen erhalten einen kostenlosen PCR-Test?  

Fällt ein Antigen-Schnelltest positiv aus, hat die getestete Person einen Anspruch auf einen kostenlosen 

PCR-Test zur Bestätigung des Schnelltestergebnisses gemäß § 4b S. 1 TestV. Dies gilt auch bei Vorliegen 

eines positiven Selbsttests. 

 

Besteht ein Anspruch auf einen PCR-Test, wenn die Corona-

Warn-App eine Warnmeldung anzeigt?  

Nein, eine Warnmeldung der Corona-Warn-App bei asymptomatischen Personen reicht nicht mehr als 

Begründung für einen Anspruch auf PCR-Test aus. 

 

Gibt es eine Meldepflicht bei einem positiven Antigen-

Schnelltest?  

Ja, positive Ergebnisse von Antigen-Schnelltests sind meldepflichtig. 

 


